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Einbau von Wärmepumpen erleichtern 
Debattenantrag der SPD-Fraktion, der Fraktion Die Grünen und der FDP-Fraktion, 
angemeldet zur Debatte von der SPD-Fraktion 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die Anpassung des Gebäudeenergiegesetzes 2024 wurde der Weg zur Klima-neutralität 
der Heizungsanlagen geebnet. Neue Heizungsanlagen müssen demnach mit mind. 65% erneu-
erbarer Energien betrieben werden. Für viele Gebäude in Wandsbek ist das aufgrund eines 
fehlenden Fernwärmeanschlusses nur mit einer Wärmepumpe sinnvoll umsetzbar. 
 
Vor dem Hintergrund des Volksentscheids „Hamburger Zukunftsentscheid“ will Hamburg 5 Jah-
re früher klimaneutral werden. Es ist daher wichtig, die Hürden für die Umrüstungen der Hei-
zungen möglichst gering zu halten. 
 
Aufgrund der aktuellen baurechtlichen Vorgaben kann es zu folgender Situation kommen: 
Die sehr alte Ölheizung im Keller fällt aus. Der Gebäudeeigentümer müsst diese daher kurzfris-
tig ersetzen und will dies sinnvollerweise mit einer Wärmepumpe bewerkstelligen. Ansonsten 
würde er die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes mit 65% erneuerbaren Energien nicht 
einhalten. Sein Gebäude nutzt die Fläche in den vorhandenen Baugrenzen des Grundstücks 
voll aus. Die Außeneinheit der Wärmepumpe muss daher außerhalb der Baugrenzen aufgestellt 
werden. 
 
Das Bezirksamt erläuterte uns dazu: Es muss ein Bauantrag gestellt werden. Eine Wärmepum-
pe ist eine „Hauptanlage“, also wie ein Wohngebäude zu verstehen. Diese darf nicht außerhalb 
der Baugrenzen stehen. Es ist eine Befreiung von dieser Regel erforderlich. Dies ist nicht ver-
fahrensfrei. Die Bearbeitungszeit des Bauantrages beträgt im Minimum 2 Monate. Natürlich 
braucht man auch jemanden, der den Antrag dazu zunächst ausarbeitet. Es kann also sein, 
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dass das Haus dann 2-4 Monate unbeheizt ist oder eine Notheizung aufgestellt werden muss. 
 
Dies behindert die Energiewende und stellt die Menschen vor existenzielle Probleme, da sie 
schlimmstenfalls ihr Haus nicht mehr beheizen können. Selbst Menschen, die eine Wärmepum-
pe ohne Not einbauen möchten, schrecken davor ggf. zurück. 
 
Die einzige Lösung ist, dass die Installationsfirmen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
prüfen (wie beispielsweise die Lärmemission) und das Vorhaben zum Aufstellen einer Wärme-
pumpe immer verfahrensfrei ist. D.h. auch, wenn die Aufstellung der Wärmepumpe Befreiungen 
vom Baurecht erfordert. 
 
Vor diesem Hintergrund möge die Bezirksversammlung beschließen: 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
 

1. Die zuständige Fachbehörde wird gebeten zu prüfen, welche gesetzlichen Anpassungen 
erforderlich sind, um die Aufstellung einer Wärmepumpe in allen Fällen verfahrensfrei 
durchführen zu können und die Einhaltung ausschließlich durch die ausführende Fach-
firma durchführen zu lassen. 

2. Sollte eine gesetzliche Grundlage für eine vollständige Verfahrensfreiheit nicht oder nur 
mit erheblichem Aufwand umsetzbar sein, wird die Fachbehörde gebeten alternativ zu 
prüfen, ob eine fiktive Genehmigung eingeführt werden kann, wenn eine Genehmigung 
nicht innerhalb einer stark verkürzten Bearbeitungszeit (z.B. 2 Wochen) erteilt werden 
kann. 

3. Die zuständige Fachbehörde und der Senat mögen auf Basis der Ergebnisse die zu-
ständigen Gremien bitten, die notwendigen gesetzlichen Vorgaben für eine vollständige 
Verfahrensfreiheit oder alternativ eine verkürzte Bearbeitungszeit für die Aufstellung ei-
ner Wärmepumpe auszuarbeiten und zu verabschieden. 

4. Die zuständige Fachbehörde wird in Abstimmung mit der Verwaltung gebeten für die Er-
örterung der Ergebnisse eine Referentin oder einen Referenten in den Ausschuss Klima, 
Umwelt und Verbraucherschutz zu entsenden. 

 
 
 
 

Anlage/n:  
keine Anlage/n             
 


